Internet-Zeitschrift fUr’Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Oberlandesgericht Miinchen
21. Zivilsenat ‘

Aktenzeichen: 21 U 1914/02
9 0 19182/01 LG Munchen |

Verkiindet am 15. Méarz 2002
Die Urkundsbeamtin

Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem _Rechtsstreit

— vertreten durch ihren Vorsitzenden

- Verfligungsklagerin und Berufungsklagerin -

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwilte e —

gegen

Firma_ | - trcten durch den Geschéftsfuhrer

- Verfugungsbeklagte und Berufungsbeklagte -

‘Prozessbevolimachtigte: Rechtsanwalte [ | EEG_G_

wegen Gegendarstellung
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erlasst der 21. Zivilsenat des Oberlandesgerichts M[‘mchén durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandésgericht Dr. Seitz und die Richter am‘ Oberlan-
- desgericht Schmidt und Dr. Klemm aufgr‘und,. der mundlichen Verhandlung vom
15.3.2002 folgendes |

ENDURTEIL:

nE Auf die Berufung der Verfugungsklagerin wird das Endurteil des Land-

gerichts Mdnchen |, 9. Ziviylkammer, vom 5. Dezember 2001 geandert.

Il Der Bekiagten wird auferlegt, gemaR Art. 10 BayPresseG in dem glei-

chen Teil der Zeitschrift I in dem der Artike! . Mitglie-

der sollen Kalaschnikow kaufen® _(FOCUS Nr. 41/2001) erschienen ’i'st,

und mit gleicher Schrift unter Hervorhebung des Wortes Gegendarstel-

- lung als Uberschrift durch drucktechnische Anordhung und S‘Chriﬁgréﬁe
| in der nachsten fir den Druck noch nicht abgeschldssenen Nummer die

- folgende Gegendarstellung zu veréffentlichen:
Gegendarstellung

Im [l Nummer 41/2001 wird auf Seite 14 unter dem Titel ¥
— Mitglieder sollen Kalaschnikow kaufen® belhauptet, die [N

_ hat ihre Gefolgsleute in

Deutschland aufgefordert, Waffen zu kaufen.
Hierzu stellen wir fest:

W‘ir'haben zu keinem Zeitpunkt aufgefordert, Waffen zuv kaufen.
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Weiter wird behauptet, auf einer Website der—sei vorzugsweise
der Kauf einer AK 47 (Kalaschnikow) empfohlen worden.

Hierzu stellen wir fest:

Die — hat weder auf einer

Website noch sonstwo den Kauf einer AK 47 empfohlen.

" Berichtet wird — unter Bezugnahme auf den Jahresbericht 2000 des ba-

den-wiirttembergischen Verfassungsschutzes —in einem Aufruf der N

Y < o 3usgeTih: Um der

Vollzug mit Waffen legal und unaufféllig zu erlernen, sollen Mitglieder
,wenn moglich, einem SCthzenverein beitreten“. Fortgeschrittenen wird
geraten, Vereinen beizutreten, ,die den Umgang mit Waffen, z.B.
Schwert und Messer, vermitteln®.

- Hierzu stellen wir fest:

—hat niemals dazu auféerufen

den Umgang mit Waffen zu erlernen oder einem Schutzenverein beizu-

treten.

B den 26.10.01
I o
I

~ Im Ubrigen werden der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung

und die Berufung zurtickgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Kléagerin-1/4 und die Be-

klagte 3/4.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Zulassigkeit einer Gegendarsteliung zu einem Arti-

kel in Ml Nr. 41 vom 8. Oktober 2001, S. 14: —Mltglleder sollen

Kalaschnikow kaufen®.

Im.Text dieses Artikels heifdt es ua.: ,Die — |
—hat ihre Gefoigsleute in Deutschiand aufgefordert, Waffen zu kaufen.
Vorzugsweise- sei der Kauf einer AK 47 (Kalaschnikow) zu empfehlen, hield es
auf einer Website, auf der die Organisation zur Unterstitzung der tséhetsch‘enii
“schen Bevolkerung aufgerufen hatte. Der baden-wiirttembergische Verfas-
sungsschutz, der __als dem‘okratiefeindlich eihstuﬁ, zitierte in seinem'

lahresbericht 2000 aus diesem Aufruf.

Um den Umgang mit Waffen legal und unauffallig zu erlerhen, sollen Mitglieder,
wenn moglich, einem Schutzenverein beitreten®, hiel® es. Fortgeschrittenen
wird geraten, Vereinen beizutreten, ,die den Umgang'mit Waffen, zum Beispiel

Schwert und Messer, vermitteln®.
Dem tritt die Gegendarstellung entgegen.

Das Landgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen \/erfﬁgung ZU-

riickgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung des Verfligungsklagers.

In der mundlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Verngungsbeklagtei‘

neues Material zum Verhaltnis des Verfiigungsklagers als Dachverband zum

Ortsverein | crgelegt.

Auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils wird ergénzend Bezug genom-

“men. Von einer weiteren Darstellung des Tatbestands wird gemal § 543 Abs. 1

ZPO abgesehen.
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- Entscheidungsgriinde:

Dieses Urteil enthalt eine kurze Zusammenfassung der Erwagungen, auf denen
die Entscheidung in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (§ 313 Abs. 3
ZPO). Die Kurze der Darstellung erklart sich auch daraus, daf der Streit im

- Termin zur mundllchen Verhandlung sachlich und rechtlich elngehend erortert

Die zulassige Berufung hat teilweise Erfolg.

1. Die Voraussetzungen des.Art. 10 BayPrG liegen fiir die ersten drei Punkte

der Gegendarstellung vor.

a) insbesohdere fehit nicht etwa das berechtigte Interesse, well die ErwideQ
rungen offensichtlich unwahr waren. Die Verfassungsschutz-berichte sind
keine &ffentlichen Urkunden im Sinn von § 415 ZPO. Beweis Uber die
Wahrheit von Erstmitteilung oder Erwiderung wird im Gegendarstellungs-
rechtsstreit nicht erhoben. Dies berechtigt zwar nicht daZu, mit der Ge-
gendarstellung auf eine wahre Erstmitteilung unwahr zu entgegnen. Die
Unwahrheit der Entgegnung steht vorliegend aber auf Grund der Verfas-
sungsschutzberichte nicht in einem Ausmaf fest, dass dieé vorliegend zu
beriicksichtigen ware (vgl. dazu‘Seitz/SChmidf/Schoener, Der Gegehdar—

stellungsanspruch, 3. Aufl., Rn. 254 ff. — Offensichtliche Unwahrheit der

Gegendarstellung).

b) Dem ‘Anspruch steht auch nicht entgegen, dass ein Mitglied des Ortsver-
eins — einen Link auf eine Internetseite gesetzt hat, auf welcher
die AuBerungen enthalten smd auf die sich -stutzt Der Senat be-
jaht hier zwar eine Haﬁung des Homepagebetreibers flr diesen Link, ohne
dass es auf die Auslegung von § 5 TDG/§ 5 MDStV (oder jetzt: §§ 8 ff.
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TDG) ankéme (vgl. zur Linkhaftung z.B. OLG Schleswig, MMR 2001, 401
— Swabedoo (mit ausfihrlicher Anmerkung von Schiitz/Attendorn);
OLG Hamburg, AfP 2001, 316 = MMR .2001, 533 — Frame-Linkingl und
OLG Braunschweig,.MMR 2001, 608 — FTP-Explorer und aus der Literatur
etwa Hderen, Internetrecht (Internetskriptum) § 9; Sieber in Teil 19 |
Rn. 268 und Spindler in Teil 29 des‘ Handbuchs Multimedia-Recht; Soeh-
ring, Presserécht, 3. Aufl.,, Rn. 28.17-28.17c; Waldenberger/HQB, CAfP |
2000, 237/243 f.). Der Linksetzer geht bewusst das Risiko ein, dass die
VerWeisungsseite spater geéndert wird; jedem Internetnutzer ist das Pro-
blem spaterer Anderungeh der Seite, auf welche verwiesen wird, bekannt.
Dér Linksetzer Ubernimmt mit seiner Verweisung eine Art ,Internet-
Verkehrssicherungspflicht”. Diese Frage kénnte aber auch offen bleiben.
Der Durchschnittsléser versteht die Erstmitteilung dahin, dass der Verfiu-
gungsklager selbst oder jedenfalls maﬁgebliche Kreise des Verngungs~
klagers zum Waffenkauf samt den genan.':‘.ten Einzelhei |
haben. Davon kann nach dem Aktenstand keine Rede sein. Es handelt
sich vielmehr um die AuRerung des Mitglieds eines Ortsvereins. Nach dem
vorgelegten Urteil des LG Hamb'urg gibt es allein in Baden-Wiirttemberg
Gber 60 Crtsvereine der= Nach unbestrittener Benauptung des Ver-
fligungskiagers hat der Orisverein — etwa 1150 l'viitgiieder. Der
Verflugungsklager gliedert sich in Deutschland .in 15 Regionalverbande.
Bei einer solchen Konstruktion ist das einzeine Mitglied eines Ortsvereins-
so unbedeutend, dass sein Vérhalten nicht dahin erweiternd dargestellt
werden kann, der Verngungskléger'als Dachverband habe sich so geau-

Rert,

Es is{ auch nicht davon auszugehen, dass Herr - beim Setzen des
Links Vorstandsmitglied des Ortsvereins —war und sich hieraus
eine Verantwortlichkeit des Verfligungsklagers ergibt. Zwar sind Unterla-
gen daflr vorgelegt worden, dass Herr -(spétestens) seit 29.3.2001

Mitglied des Vorstands des Ortsvereins geworden ist. Das folgt aus dem
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Auszug aus dem Vereinsregister des Ortsvereins. Dass er es aber auch
bei Setzen des Links oder auch nur bei Einstellen des Aufrufs auf der
Verweisungsseite des Links gewesen ware, ist nicht glaubhaft gemacht.
Weilb es um die Zurechnung des Links zum Verfugungsklager geht, entge-
gen der Ausgangslage, wie sie oben dargestellt ist, trégt die Glaubhaftma-

chungslast insoweit die Verfigungsbeklagte.

Abgesehen davon ware der Link dem Verfligungsklager auch dann nicht
ohne weitere Anhaltspunkte zuzurechnen, wenn Herr -in einem
mafigeblichen Zeitpunkt schon Mitglied desAV.orstands der Ortsvereins
—gewesen ware. Der Durchschnittsleser versteht die Formulie-
rung in der Erstmitteilung nicht dahin, dass es-sich um eine EinzelauRe-
rung in einem Ortsverein des Verfugungsklagers gehandelt hat. Daran an-
dert auch nichts, dass der Vorstand des Ortsvereins vom Vorstand des
Verfligungsklagers ernannt wird (so das Protokoll zur Satzungsanderung
vom 16.2.1997; vorgelegt in der Senatssitzung). Zu einer anderen An-
" nahme sind zum einen die zeitlichen Ablaufe zwischen Setzen des Links,
Anderung der Verweisungsseite und Ernennung des Herrn -véllig
unklar. Und zum anderen ware — bei einer Ernennung des Herrn =
zum Sekretdr erst nach verantwortlichem Setzen des Links
unklar, ob dem Vorstand des Verflgungsklagers bei der Ernennung des
Herrn - zum Sektretar des Ortsvereins der Sachverhalt (Verweisung
durch Link auf die Seite gogaz.de — Wie kann ich fur den Jihad trainieren)
bekannt gewesen ist. Dabei ist ohne Bedeutung, ob es sich bei der Sekite,
auf welcher der Link gesetzt wurde, um eine Homepage} der Herrn _
oder eine solche des Ortsvereins handelte. Auch das Setzen des Links auf
der Homepage des Ortsvereins mit dem Link auf die Homepage von go-
qaz.de mit dem Aufruf, der Gegenstand des -Berichts ist, berech-
tigt nicht zur Mitteilung dahin, der Verflgungsklager als Dachverband fur

Deutschland habe einen solchen Aufruf getan. Damit bestehen keine Ein-

wendungen gegen die Formulierung der Entgegnungen.
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Es sind auch nicht die AuRerungen in der Erstmitteilung unrichtig wieder-
gegeben. Der Durchschnittsleser muss davon ausgehen, dass-die
Aullerungen zu dem Aufruf als eigene darstellt. Das ergibt sich aus der
Bildunterschrift zur JKnarre®, aué der Uberschrift zZum Aﬁikel und auch aus
dem Text selbst. Dann aber missen die Behauptu'ngen nicht durchgangig
als Zitate aus Verfassungsschutzberichten 'dargeste[lt werden. Die Quelle

kann, muss aber nicht mitgeteilt werden.

' Unzulassig ist die Gegendarstellung zum vierten Punkt. Es ist nicht einmal ‘
behauptet, dass der baden-wiirttembergische Verfassungsschutz diese
Einstufung mit diesen Worten vorgenommen hatte. Vorgelegt sind AuRe-
rungen des Verfassungsschutzes, aus denen der Schluss auf eine Ein‘— :
ordnung als ,,demd‘kratiefeindlich“ gezogen wérden konnte. Ein solcher
Schlusé ist aber, jedenfalls hier (vgl. Seitz/Schmidt/Schoener, a.a.0.,

Rn. 398 ff.) als Meinungsaullerung einzustufen.

Die Unzuléssigkeit dieses Punkfs macht allerdings hier nicht nach dem
Grundsatz ,Ganz oder gamiéht“ die Gegendarstellung insg‘esamt unzulés-
- sig. Es liegt eine Erklarung des Verfligungs
selbst mit einer Streichung dieses Punkts (durch das Gericht) einverstan-
den ist. Deshalb kann der Senat den Antrag zu diesem Punkt, der als
selbstandiger Punkt anzusehen ist, abweisen (Senat, AfP 1998, 523 =
NJW-RR 1998, 1632 — Tierschutzliga; vgl. Seitz/Schmidt/Schoener,
a.a.0., Rn. 739). Die Erméachtigung, vorgelegt in 1. Instanz, gilt-auch fur

. deh Senat; sie ist nicht etwa auf die 1. Instanz beschrankt.
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3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 92, 97 Abs. 1 ZPO.

Ein Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit ertibrigt sich, weil das Ur-
teil kraft Gesetzes vollstreckbar ist. Uber eine Zulassung der Revision ist
nicht zu entscheiden, weil es sich um ein Urteil im Verngungéverfahren
handelt (§ 542 Abs. 2 n.F., § 545 Abs. 2 a.F. ZPO).

Vorsitzender Richter ~ Richter am Oberlandesgericht
am Oberlandesgericht
ist wegen Urlaubs verhindert

.zu unterschreiben.

Richter am Oberlandesgericht
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Oberlandesgericht Miinchen
21. Zivilsenat ‘

Aktenzeichen: 21 U 1914/02
9 0 19182/01 LG Munchen |

Verkiindet am 15. Méarz 2002
Die Urkundsbeamtin

Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem _Rechtsstreit

— vertreten durch ihren Vorsitzenden

- Verfligungsklagerin und Berufungsklagerin -

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwilte e —

gegen

Firma_ | - trcten durch den Geschéftsfuhrer

- Verfugungsbeklagte und Berufungsbeklagte -

‘Prozessbevolimachtigte: Rechtsanwalte [ | EEG_G_

wegen Gegendarstellung
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erlasst der 21. Zivilsenat des Oberlandesgerichts M[‘mchén durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandésgericht Dr. Seitz und die Richter am‘ Oberlan-
- desgericht Schmidt und Dr. Klemm aufgr‘und,. der mundlichen Verhandlung vom
15.3.2002 folgendes |

ENDURTEIL:

nE Auf die Berufung der Verfugungsklagerin wird das Endurteil des Land-

gerichts Mdnchen |, 9. Ziviylkammer, vom 5. Dezember 2001 geandert.

Il Der Bekiagten wird auferlegt, gemaR Art. 10 BayPresseG in dem glei-

chen Teil der Zeitschrift I in dem der Artike! . Mitglie-

der sollen Kalaschnikow kaufen® _(FOCUS Nr. 41/2001) erschienen ’i'st,

und mit gleicher Schrift unter Hervorhebung des Wortes Gegendarstel-

- lung als Uberschrift durch drucktechnische Anordhung und S‘Chriﬁgréﬁe
| in der nachsten fir den Druck noch nicht abgeschldssenen Nummer die

- folgende Gegendarstellung zu veréffentlichen:
Gegendarstellung

Im [l Nummer 41/2001 wird auf Seite 14 unter dem Titel ¥
— Mitglieder sollen Kalaschnikow kaufen® belhauptet, die [N

_ hat ihre Gefolgsleute in

Deutschland aufgefordert, Waffen zu kaufen.
Hierzu stellen wir fest:

W‘ir'haben zu keinem Zeitpunkt aufgefordert, Waffen zuv kaufen.
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Weiter wird behauptet, auf einer Website der—sei vorzugsweise
der Kauf einer AK 47 (Kalaschnikow) empfohlen worden.

Hierzu stellen wir fest:

Die — hat weder auf einer

Website noch sonstwo den Kauf einer AK 47 empfohlen.

" Berichtet wird — unter Bezugnahme auf den Jahresbericht 2000 des ba-

den-wiirttembergischen Verfassungsschutzes —in einem Aufruf der N

Y < o 3usgeTih: Um der

Vollzug mit Waffen legal und unaufféllig zu erlernen, sollen Mitglieder
,wenn moglich, einem SCthzenverein beitreten“. Fortgeschrittenen wird
geraten, Vereinen beizutreten, ,die den Umgang mit Waffen, z.B.
Schwert und Messer, vermitteln®.

- Hierzu stellen wir fest:

—hat niemals dazu auféerufen

den Umgang mit Waffen zu erlernen oder einem Schutzenverein beizu-

treten.

B den 26.10.01
I o
I

~ Im Ubrigen werden der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung

und die Berufung zurtickgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Kléagerin-1/4 und die Be-

klagte 3/4.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Zulassigkeit einer Gegendarsteliung zu einem Arti-

kel in Ml Nr. 41 vom 8. Oktober 2001, S. 14: —Mltglleder sollen

Kalaschnikow kaufen®.

Im.Text dieses Artikels heifdt es ua.: ,Die — |
—hat ihre Gefoigsleute in Deutschiand aufgefordert, Waffen zu kaufen.
Vorzugsweise- sei der Kauf einer AK 47 (Kalaschnikow) zu empfehlen, hield es
auf einer Website, auf der die Organisation zur Unterstitzung der tséhetsch‘enii
“schen Bevolkerung aufgerufen hatte. Der baden-wiirttembergische Verfas-
sungsschutz, der __als dem‘okratiefeindlich eihstuﬁ, zitierte in seinem'

lahresbericht 2000 aus diesem Aufruf.

Um den Umgang mit Waffen legal und unauffallig zu erlerhen, sollen Mitglieder,
wenn moglich, einem Schutzenverein beitreten®, hiel® es. Fortgeschrittenen
wird geraten, Vereinen beizutreten, ,die den Umgang'mit Waffen, zum Beispiel

Schwert und Messer, vermitteln®.
Dem tritt die Gegendarstellung entgegen.

Das Landgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen \/erfﬁgung ZU-

riickgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung des Verfligungsklagers.

In der mundlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Verngungsbeklagtei‘

neues Material zum Verhaltnis des Verfiigungsklagers als Dachverband zum

Ortsverein | crgelegt.

Auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils wird ergénzend Bezug genom-

“men. Von einer weiteren Darstellung des Tatbestands wird gemal § 543 Abs. 1

ZPO abgesehen.
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- Entscheidungsgriinde:

Dieses Urteil enthalt eine kurze Zusammenfassung der Erwagungen, auf denen
die Entscheidung in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (§ 313 Abs. 3
ZPO). Die Kurze der Darstellung erklart sich auch daraus, daf der Streit im

- Termin zur mundllchen Verhandlung sachlich und rechtlich elngehend erortert

Die zulassige Berufung hat teilweise Erfolg.

1. Die Voraussetzungen des.Art. 10 BayPrG liegen fiir die ersten drei Punkte

der Gegendarstellung vor.

a) insbesohdere fehit nicht etwa das berechtigte Interesse, well die ErwideQ
rungen offensichtlich unwahr waren. Die Verfassungsschutz-berichte sind
keine &ffentlichen Urkunden im Sinn von § 415 ZPO. Beweis Uber die
Wahrheit von Erstmitteilung oder Erwiderung wird im Gegendarstellungs-
rechtsstreit nicht erhoben. Dies berechtigt zwar nicht daZu, mit der Ge-
gendarstellung auf eine wahre Erstmitteilung unwahr zu entgegnen. Die
Unwahrheit der Entgegnung steht vorliegend aber auf Grund der Verfas-
sungsschutzberichte nicht in einem Ausmaf fest, dass dieé vorliegend zu
beriicksichtigen ware (vgl. dazu‘Seitz/SChmidf/Schoener, Der Gegehdar—

stellungsanspruch, 3. Aufl., Rn. 254 ff. — Offensichtliche Unwahrheit der

Gegendarstellung).

b) Dem ‘Anspruch steht auch nicht entgegen, dass ein Mitglied des Ortsver-
eins — einen Link auf eine Internetseite gesetzt hat, auf welcher
die AuBerungen enthalten smd auf die sich -stutzt Der Senat be-
jaht hier zwar eine Haﬁung des Homepagebetreibers flr diesen Link, ohne
dass es auf die Auslegung von § 5 TDG/§ 5 MDStV (oder jetzt: §§ 8 ff.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und‘lnformationsrecht - http://www.jurpc.de

-6 -

TDG) ankéme (vgl. zur Linkhaftung z.B. OLG Schleswig, MMR 2001, 401
— Swabedoo (mit ausfihrlicher Anmerkung von Schiitz/Attendorn);
OLG Hamburg, AfP 2001, 316 = MMR .2001, 533 — Frame-Linkingl und
OLG Braunschweig,.MMR 2001, 608 — FTP-Explorer und aus der Literatur
etwa Hderen, Internetrecht (Internetskriptum) § 9; Sieber in Teil 19 |
Rn. 268 und Spindler in Teil 29 des‘ Handbuchs Multimedia-Recht; Soeh-
ring, Presserécht, 3. Aufl.,, Rn. 28.17-28.17c; Waldenberger/HQB, CAfP |
2000, 237/243 f.). Der Linksetzer geht bewusst das Risiko ein, dass die
VerWeisungsseite spater geéndert wird; jedem Internetnutzer ist das Pro-
blem spaterer Anderungeh der Seite, auf welche verwiesen wird, bekannt.
Dér Linksetzer Ubernimmt mit seiner Verweisung eine Art ,Internet-
Verkehrssicherungspflicht”. Diese Frage kénnte aber auch offen bleiben.
Der Durchschnittsléser versteht die Erstmitteilung dahin, dass der Verfiu-
gungsklager selbst oder jedenfalls maﬁgebliche Kreise des Verngungs~
klagers zum Waffenkauf samt den genan.':‘.ten Einzelhei |
haben. Davon kann nach dem Aktenstand keine Rede sein. Es handelt
sich vielmehr um die AuRerung des Mitglieds eines Ortsvereins. Nach dem
vorgelegten Urteil des LG Hamb'urg gibt es allein in Baden-Wiirttemberg
Gber 60 Crtsvereine der= Nach unbestrittener Benauptung des Ver-
fligungskiagers hat der Orisverein — etwa 1150 l'viitgiieder. Der
Verflugungsklager gliedert sich in Deutschland .in 15 Regionalverbande.
Bei einer solchen Konstruktion ist das einzeine Mitglied eines Ortsvereins-
so unbedeutend, dass sein Vérhalten nicht dahin erweiternd dargestellt
werden kann, der Verngungskléger'als Dachverband habe sich so geau-

Rert,

Es is{ auch nicht davon auszugehen, dass Herr - beim Setzen des
Links Vorstandsmitglied des Ortsvereins —war und sich hieraus
eine Verantwortlichkeit des Verfligungsklagers ergibt. Zwar sind Unterla-
gen daflr vorgelegt worden, dass Herr -(spétestens) seit 29.3.2001

Mitglied des Vorstands des Ortsvereins geworden ist. Das folgt aus dem
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Auszug aus dem Vereinsregister des Ortsvereins. Dass er es aber auch
bei Setzen des Links oder auch nur bei Einstellen des Aufrufs auf der
Verweisungsseite des Links gewesen ware, ist nicht glaubhaft gemacht.
Weilb es um die Zurechnung des Links zum Verfugungsklager geht, entge-
gen der Ausgangslage, wie sie oben dargestellt ist, trégt die Glaubhaftma-

chungslast insoweit die Verfigungsbeklagte.

Abgesehen davon ware der Link dem Verfligungsklager auch dann nicht
ohne weitere Anhaltspunkte zuzurechnen, wenn Herr -in einem
mafigeblichen Zeitpunkt schon Mitglied desAV.orstands der Ortsvereins
—gewesen ware. Der Durchschnittsleser versteht die Formulie-
rung in der Erstmitteilung nicht dahin, dass es-sich um eine EinzelauRe-
rung in einem Ortsverein des Verfugungsklagers gehandelt hat. Daran an-
dert auch nichts, dass der Vorstand des Ortsvereins vom Vorstand des
Verfligungsklagers ernannt wird (so das Protokoll zur Satzungsanderung
vom 16.2.1997; vorgelegt in der Senatssitzung). Zu einer anderen An-
" nahme sind zum einen die zeitlichen Ablaufe zwischen Setzen des Links,
Anderung der Verweisungsseite und Ernennung des Herrn -véllig
unklar. Und zum anderen ware — bei einer Ernennung des Herrn =
zum Sekretdr erst nach verantwortlichem Setzen des Links
unklar, ob dem Vorstand des Verflgungsklagers bei der Ernennung des
Herrn - zum Sektretar des Ortsvereins der Sachverhalt (Verweisung
durch Link auf die Seite gogaz.de — Wie kann ich fur den Jihad trainieren)
bekannt gewesen ist. Dabei ist ohne Bedeutung, ob es sich bei der Sekite,
auf welcher der Link gesetzt wurde, um eine Homepage} der Herrn _
oder eine solche des Ortsvereins handelte. Auch das Setzen des Links auf
der Homepage des Ortsvereins mit dem Link auf die Homepage von go-
qaz.de mit dem Aufruf, der Gegenstand des -Berichts ist, berech-
tigt nicht zur Mitteilung dahin, der Verflgungsklager als Dachverband fur

Deutschland habe einen solchen Aufruf getan. Damit bestehen keine Ein-

wendungen gegen die Formulierung der Entgegnungen.
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Es sind auch nicht die AuRerungen in der Erstmitteilung unrichtig wieder-
gegeben. Der Durchschnittsleser muss davon ausgehen, dass-die
Aullerungen zu dem Aufruf als eigene darstellt. Das ergibt sich aus der
Bildunterschrift zur JKnarre®, aué der Uberschrift zZum Aﬁikel und auch aus
dem Text selbst. Dann aber missen die Behauptu'ngen nicht durchgangig
als Zitate aus Verfassungsschutzberichten 'dargeste[lt werden. Die Quelle

kann, muss aber nicht mitgeteilt werden.

' Unzulassig ist die Gegendarstellung zum vierten Punkt. Es ist nicht einmal ‘
behauptet, dass der baden-wiirttembergische Verfassungsschutz diese
Einstufung mit diesen Worten vorgenommen hatte. Vorgelegt sind AuRe-
rungen des Verfassungsschutzes, aus denen der Schluss auf eine Ein‘— :
ordnung als ,,demd‘kratiefeindlich“ gezogen wérden konnte. Ein solcher
Schlusé ist aber, jedenfalls hier (vgl. Seitz/Schmidt/Schoener, a.a.0.,

Rn. 398 ff.) als Meinungsaullerung einzustufen.

Die Unzuléssigkeit dieses Punkfs macht allerdings hier nicht nach dem
Grundsatz ,Ganz oder gamiéht“ die Gegendarstellung insg‘esamt unzulés-
- sig. Es liegt eine Erklarung des Verfligungs
selbst mit einer Streichung dieses Punkts (durch das Gericht) einverstan-
den ist. Deshalb kann der Senat den Antrag zu diesem Punkt, der als
selbstandiger Punkt anzusehen ist, abweisen (Senat, AfP 1998, 523 =
NJW-RR 1998, 1632 — Tierschutzliga; vgl. Seitz/Schmidt/Schoener,
a.a.0., Rn. 739). Die Erméachtigung, vorgelegt in 1. Instanz, gilt-auch fur

. deh Senat; sie ist nicht etwa auf die 1. Instanz beschrankt.
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3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 92, 97 Abs. 1 ZPO.

Ein Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit ertibrigt sich, weil das Ur-
teil kraft Gesetzes vollstreckbar ist. Uber eine Zulassung der Revision ist
nicht zu entscheiden, weil es sich um ein Urteil im Verngungéverfahren
handelt (§ 542 Abs. 2 n.F., § 545 Abs. 2 a.F. ZPO).

Vorsitzender Richter ~ Richter am Oberlandesgericht
am Oberlandesgericht
ist wegen Urlaubs verhindert

.zu unterschreiben.

Richter am Oberlandesgericht
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Oberlandesgericht Miinchen
21. Zivilsenat ‘

Aktenzeichen: 21 U 1914/02
9 0 19182/01 LG Munchen |

Verkiindet am 15. Méarz 2002
Die Urkundsbeamtin

Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem _Rechtsstreit

— vertreten durch ihren Vorsitzenden

- Verfligungsklagerin und Berufungsklagerin -

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwilte e —

gegen

Firma_ | - trcten durch den Geschéftsfuhrer

- Verfugungsbeklagte und Berufungsbeklagte -

‘Prozessbevolimachtigte: Rechtsanwalte [ | EEG_G_

wegen Gegendarstellung
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erlasst der 21. Zivilsenat des Oberlandesgerichts M[‘mchén durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandésgericht Dr. Seitz und die Richter am‘ Oberlan-
- desgericht Schmidt und Dr. Klemm aufgr‘und,. der mundlichen Verhandlung vom
15.3.2002 folgendes |

ENDURTEIL:

nE Auf die Berufung der Verfugungsklagerin wird das Endurteil des Land-

gerichts Mdnchen |, 9. Ziviylkammer, vom 5. Dezember 2001 geandert.

Il Der Bekiagten wird auferlegt, gemaR Art. 10 BayPresseG in dem glei-

chen Teil der Zeitschrift I in dem der Artike! . Mitglie-

der sollen Kalaschnikow kaufen® _(FOCUS Nr. 41/2001) erschienen ’i'st,

und mit gleicher Schrift unter Hervorhebung des Wortes Gegendarstel-

- lung als Uberschrift durch drucktechnische Anordhung und S‘Chriﬁgréﬁe
| in der nachsten fir den Druck noch nicht abgeschldssenen Nummer die

- folgende Gegendarstellung zu veréffentlichen:
Gegendarstellung

Im [l Nummer 41/2001 wird auf Seite 14 unter dem Titel ¥
— Mitglieder sollen Kalaschnikow kaufen® belhauptet, die [N

_ hat ihre Gefolgsleute in

Deutschland aufgefordert, Waffen zu kaufen.
Hierzu stellen wir fest:

W‘ir'haben zu keinem Zeitpunkt aufgefordert, Waffen zuv kaufen.
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Weiter wird behauptet, auf einer Website der—sei vorzugsweise
der Kauf einer AK 47 (Kalaschnikow) empfohlen worden.

Hierzu stellen wir fest:

Die — hat weder auf einer

Website noch sonstwo den Kauf einer AK 47 empfohlen.

" Berichtet wird — unter Bezugnahme auf den Jahresbericht 2000 des ba-

den-wiirttembergischen Verfassungsschutzes —in einem Aufruf der N

Y < o 3usgeTih: Um der

Vollzug mit Waffen legal und unaufféllig zu erlernen, sollen Mitglieder
,wenn moglich, einem SCthzenverein beitreten“. Fortgeschrittenen wird
geraten, Vereinen beizutreten, ,die den Umgang mit Waffen, z.B.
Schwert und Messer, vermitteln®.

- Hierzu stellen wir fest:

—hat niemals dazu auféerufen

den Umgang mit Waffen zu erlernen oder einem Schutzenverein beizu-

treten.

B den 26.10.01
I o
I

~ Im Ubrigen werden der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung

und die Berufung zurtickgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Kléagerin-1/4 und die Be-

klagte 3/4.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Zulassigkeit einer Gegendarsteliung zu einem Arti-

kel in Ml Nr. 41 vom 8. Oktober 2001, S. 14: —Mltglleder sollen

Kalaschnikow kaufen®.

Im.Text dieses Artikels heifdt es ua.: ,Die — |
—hat ihre Gefoigsleute in Deutschiand aufgefordert, Waffen zu kaufen.
Vorzugsweise- sei der Kauf einer AK 47 (Kalaschnikow) zu empfehlen, hield es
auf einer Website, auf der die Organisation zur Unterstitzung der tséhetsch‘enii
“schen Bevolkerung aufgerufen hatte. Der baden-wiirttembergische Verfas-
sungsschutz, der __als dem‘okratiefeindlich eihstuﬁ, zitierte in seinem'

lahresbericht 2000 aus diesem Aufruf.

Um den Umgang mit Waffen legal und unauffallig zu erlerhen, sollen Mitglieder,
wenn moglich, einem Schutzenverein beitreten®, hiel® es. Fortgeschrittenen
wird geraten, Vereinen beizutreten, ,die den Umgang'mit Waffen, zum Beispiel

Schwert und Messer, vermitteln®.
Dem tritt die Gegendarstellung entgegen.

Das Landgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen \/erfﬁgung ZU-

riickgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung des Verfligungsklagers.

In der mundlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Verngungsbeklagtei‘

neues Material zum Verhaltnis des Verfiigungsklagers als Dachverband zum

Ortsverein | crgelegt.

Auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils wird ergénzend Bezug genom-

“men. Von einer weiteren Darstellung des Tatbestands wird gemal § 543 Abs. 1

ZPO abgesehen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

-5-

- Entscheidungsgriinde:

Dieses Urteil enthalt eine kurze Zusammenfassung der Erwagungen, auf denen
die Entscheidung in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (§ 313 Abs. 3
ZPO). Die Kurze der Darstellung erklart sich auch daraus, daf der Streit im

- Termin zur mundllchen Verhandlung sachlich und rechtlich elngehend erortert

Die zulassige Berufung hat teilweise Erfolg.

1. Die Voraussetzungen des.Art. 10 BayPrG liegen fiir die ersten drei Punkte

der Gegendarstellung vor.

a) insbesohdere fehit nicht etwa das berechtigte Interesse, well die ErwideQ
rungen offensichtlich unwahr waren. Die Verfassungsschutz-berichte sind
keine &ffentlichen Urkunden im Sinn von § 415 ZPO. Beweis Uber die
Wahrheit von Erstmitteilung oder Erwiderung wird im Gegendarstellungs-
rechtsstreit nicht erhoben. Dies berechtigt zwar nicht daZu, mit der Ge-
gendarstellung auf eine wahre Erstmitteilung unwahr zu entgegnen. Die
Unwahrheit der Entgegnung steht vorliegend aber auf Grund der Verfas-
sungsschutzberichte nicht in einem Ausmaf fest, dass dieé vorliegend zu
beriicksichtigen ware (vgl. dazu‘Seitz/SChmidf/Schoener, Der Gegehdar—

stellungsanspruch, 3. Aufl., Rn. 254 ff. — Offensichtliche Unwahrheit der

Gegendarstellung).

b) Dem ‘Anspruch steht auch nicht entgegen, dass ein Mitglied des Ortsver-
eins — einen Link auf eine Internetseite gesetzt hat, auf welcher
die AuBerungen enthalten smd auf die sich -stutzt Der Senat be-
jaht hier zwar eine Haﬁung des Homepagebetreibers flr diesen Link, ohne
dass es auf die Auslegung von § 5 TDG/§ 5 MDStV (oder jetzt: §§ 8 ff.
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TDG) ankéme (vgl. zur Linkhaftung z.B. OLG Schleswig, MMR 2001, 401
— Swabedoo (mit ausfihrlicher Anmerkung von Schiitz/Attendorn);
OLG Hamburg, AfP 2001, 316 = MMR .2001, 533 — Frame-Linkingl und
OLG Braunschweig,.MMR 2001, 608 — FTP-Explorer und aus der Literatur
etwa Hderen, Internetrecht (Internetskriptum) § 9; Sieber in Teil 19 |
Rn. 268 und Spindler in Teil 29 des‘ Handbuchs Multimedia-Recht; Soeh-
ring, Presserécht, 3. Aufl.,, Rn. 28.17-28.17c; Waldenberger/HQB, CAfP |
2000, 237/243 f.). Der Linksetzer geht bewusst das Risiko ein, dass die
VerWeisungsseite spater geéndert wird; jedem Internetnutzer ist das Pro-
blem spaterer Anderungeh der Seite, auf welche verwiesen wird, bekannt.
Dér Linksetzer Ubernimmt mit seiner Verweisung eine Art ,Internet-
Verkehrssicherungspflicht”. Diese Frage kénnte aber auch offen bleiben.
Der Durchschnittsléser versteht die Erstmitteilung dahin, dass der Verfiu-
gungsklager selbst oder jedenfalls maﬁgebliche Kreise des Verngungs~
klagers zum Waffenkauf samt den genan.':‘.ten Einzelhei |
haben. Davon kann nach dem Aktenstand keine Rede sein. Es handelt
sich vielmehr um die AuRerung des Mitglieds eines Ortsvereins. Nach dem
vorgelegten Urteil des LG Hamb'urg gibt es allein in Baden-Wiirttemberg
Gber 60 Crtsvereine der= Nach unbestrittener Benauptung des Ver-
fligungskiagers hat der Orisverein — etwa 1150 l'viitgiieder. Der
Verflugungsklager gliedert sich in Deutschland .in 15 Regionalverbande.
Bei einer solchen Konstruktion ist das einzeine Mitglied eines Ortsvereins-
so unbedeutend, dass sein Vérhalten nicht dahin erweiternd dargestellt
werden kann, der Verngungskléger'als Dachverband habe sich so geau-

Rert,

Es is{ auch nicht davon auszugehen, dass Herr - beim Setzen des
Links Vorstandsmitglied des Ortsvereins —war und sich hieraus
eine Verantwortlichkeit des Verfligungsklagers ergibt. Zwar sind Unterla-
gen daflr vorgelegt worden, dass Herr -(spétestens) seit 29.3.2001

Mitglied des Vorstands des Ortsvereins geworden ist. Das folgt aus dem
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Auszug aus dem Vereinsregister des Ortsvereins. Dass er es aber auch
bei Setzen des Links oder auch nur bei Einstellen des Aufrufs auf der
Verweisungsseite des Links gewesen ware, ist nicht glaubhaft gemacht.
Weilb es um die Zurechnung des Links zum Verfugungsklager geht, entge-
gen der Ausgangslage, wie sie oben dargestellt ist, trégt die Glaubhaftma-

chungslast insoweit die Verfigungsbeklagte.

Abgesehen davon ware der Link dem Verfligungsklager auch dann nicht
ohne weitere Anhaltspunkte zuzurechnen, wenn Herr -in einem
mafigeblichen Zeitpunkt schon Mitglied desAV.orstands der Ortsvereins
—gewesen ware. Der Durchschnittsleser versteht die Formulie-
rung in der Erstmitteilung nicht dahin, dass es-sich um eine EinzelauRe-
rung in einem Ortsverein des Verfugungsklagers gehandelt hat. Daran an-
dert auch nichts, dass der Vorstand des Ortsvereins vom Vorstand des
Verfligungsklagers ernannt wird (so das Protokoll zur Satzungsanderung
vom 16.2.1997; vorgelegt in der Senatssitzung). Zu einer anderen An-
" nahme sind zum einen die zeitlichen Ablaufe zwischen Setzen des Links,
Anderung der Verweisungsseite und Ernennung des Herrn -véllig
unklar. Und zum anderen ware — bei einer Ernennung des Herrn =
zum Sekretdr erst nach verantwortlichem Setzen des Links
unklar, ob dem Vorstand des Verflgungsklagers bei der Ernennung des
Herrn - zum Sektretar des Ortsvereins der Sachverhalt (Verweisung
durch Link auf die Seite gogaz.de — Wie kann ich fur den Jihad trainieren)
bekannt gewesen ist. Dabei ist ohne Bedeutung, ob es sich bei der Sekite,
auf welcher der Link gesetzt wurde, um eine Homepage} der Herrn _
oder eine solche des Ortsvereins handelte. Auch das Setzen des Links auf
der Homepage des Ortsvereins mit dem Link auf die Homepage von go-
qaz.de mit dem Aufruf, der Gegenstand des -Berichts ist, berech-
tigt nicht zur Mitteilung dahin, der Verflgungsklager als Dachverband fur

Deutschland habe einen solchen Aufruf getan. Damit bestehen keine Ein-

wendungen gegen die Formulierung der Entgegnungen.
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Es sind auch nicht die AuRerungen in der Erstmitteilung unrichtig wieder-
gegeben. Der Durchschnittsleser muss davon ausgehen, dass-die
Aullerungen zu dem Aufruf als eigene darstellt. Das ergibt sich aus der
Bildunterschrift zur JKnarre®, aué der Uberschrift zZum Aﬁikel und auch aus
dem Text selbst. Dann aber missen die Behauptu'ngen nicht durchgangig
als Zitate aus Verfassungsschutzberichten 'dargeste[lt werden. Die Quelle

kann, muss aber nicht mitgeteilt werden.

' Unzulassig ist die Gegendarstellung zum vierten Punkt. Es ist nicht einmal ‘
behauptet, dass der baden-wiirttembergische Verfassungsschutz diese
Einstufung mit diesen Worten vorgenommen hatte. Vorgelegt sind AuRe-
rungen des Verfassungsschutzes, aus denen der Schluss auf eine Ein‘— :
ordnung als ,,demd‘kratiefeindlich“ gezogen wérden konnte. Ein solcher
Schlusé ist aber, jedenfalls hier (vgl. Seitz/Schmidt/Schoener, a.a.0.,

Rn. 398 ff.) als Meinungsaullerung einzustufen.

Die Unzuléssigkeit dieses Punkfs macht allerdings hier nicht nach dem
Grundsatz ,Ganz oder gamiéht“ die Gegendarstellung insg‘esamt unzulés-
- sig. Es liegt eine Erklarung des Verfligungs
selbst mit einer Streichung dieses Punkts (durch das Gericht) einverstan-
den ist. Deshalb kann der Senat den Antrag zu diesem Punkt, der als
selbstandiger Punkt anzusehen ist, abweisen (Senat, AfP 1998, 523 =
NJW-RR 1998, 1632 — Tierschutzliga; vgl. Seitz/Schmidt/Schoener,
a.a.0., Rn. 739). Die Erméachtigung, vorgelegt in 1. Instanz, gilt-auch fur

. deh Senat; sie ist nicht etwa auf die 1. Instanz beschrankt.
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3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 92, 97 Abs. 1 ZPO.

Ein Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit ertibrigt sich, weil das Ur-
teil kraft Gesetzes vollstreckbar ist. Uber eine Zulassung der Revision ist
nicht zu entscheiden, weil es sich um ein Urteil im Verngungéverfahren
handelt (§ 542 Abs. 2 n.F., § 545 Abs. 2 a.F. ZPO).

Vorsitzender Richter ~ Richter am Oberlandesgericht
am Oberlandesgericht
ist wegen Urlaubs verhindert

.zu unterschreiben.

Richter am Oberlandesgericht
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Oberlandesgericht Miinchen
21. Zivilsenat ‘

Aktenzeichen: 21 U 1914/02
9 0 19182/01 LG Munchen |

Verkiindet am 15. Méarz 2002
Die Urkundsbeamtin

Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in dem _Rechtsstreit

— vertreten durch ihren Vorsitzenden

- Verfligungsklagerin und Berufungsklagerin -

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwilte e —

gegen

Firma_ | - trcten durch den Geschéftsfuhrer

- Verfugungsbeklagte und Berufungsbeklagte -

‘Prozessbevolimachtigte: Rechtsanwalte [ | EEG_G_

wegen Gegendarstellung
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erlasst der 21. Zivilsenat des Oberlandesgerichts M[‘mchén durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandésgericht Dr. Seitz und die Richter am‘ Oberlan-
- desgericht Schmidt und Dr. Klemm aufgr‘und,. der mundlichen Verhandlung vom
15.3.2002 folgendes |

ENDURTEIL:

nE Auf die Berufung der Verfugungsklagerin wird das Endurteil des Land-

gerichts Mdnchen |, 9. Ziviylkammer, vom 5. Dezember 2001 geandert.

Il Der Bekiagten wird auferlegt, gemaR Art. 10 BayPresseG in dem glei-

chen Teil der Zeitschrift I in dem der Artike! . Mitglie-

der sollen Kalaschnikow kaufen® _(FOCUS Nr. 41/2001) erschienen ’i'st,

und mit gleicher Schrift unter Hervorhebung des Wortes Gegendarstel-

- lung als Uberschrift durch drucktechnische Anordhung und S‘Chriﬁgréﬁe
| in der nachsten fir den Druck noch nicht abgeschldssenen Nummer die

- folgende Gegendarstellung zu veréffentlichen:
Gegendarstellung

Im [l Nummer 41/2001 wird auf Seite 14 unter dem Titel ¥
— Mitglieder sollen Kalaschnikow kaufen® belhauptet, die [N

_ hat ihre Gefolgsleute in

Deutschland aufgefordert, Waffen zu kaufen.
Hierzu stellen wir fest:

W‘ir'haben zu keinem Zeitpunkt aufgefordert, Waffen zuv kaufen.
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Weiter wird behauptet, auf einer Website der—sei vorzugsweise
der Kauf einer AK 47 (Kalaschnikow) empfohlen worden.

Hierzu stellen wir fest:

Die — hat weder auf einer

Website noch sonstwo den Kauf einer AK 47 empfohlen.

" Berichtet wird — unter Bezugnahme auf den Jahresbericht 2000 des ba-

den-wiirttembergischen Verfassungsschutzes —in einem Aufruf der N

Y < o 3usgeTih: Um der

Vollzug mit Waffen legal und unaufféllig zu erlernen, sollen Mitglieder
,wenn moglich, einem SCthzenverein beitreten“. Fortgeschrittenen wird
geraten, Vereinen beizutreten, ,die den Umgang mit Waffen, z.B.
Schwert und Messer, vermitteln®.

- Hierzu stellen wir fest:

—hat niemals dazu auféerufen

den Umgang mit Waffen zu erlernen oder einem Schutzenverein beizu-

treten.

B den 26.10.01
I o
I

~ Im Ubrigen werden der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung

und die Berufung zurtickgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Kléagerin-1/4 und die Be-

klagte 3/4.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Zulassigkeit einer Gegendarsteliung zu einem Arti-

kel in Ml Nr. 41 vom 8. Oktober 2001, S. 14: —Mltglleder sollen

Kalaschnikow kaufen®.

Im.Text dieses Artikels heifdt es ua.: ,Die — |
—hat ihre Gefoigsleute in Deutschiand aufgefordert, Waffen zu kaufen.
Vorzugsweise- sei der Kauf einer AK 47 (Kalaschnikow) zu empfehlen, hield es
auf einer Website, auf der die Organisation zur Unterstitzung der tséhetsch‘enii
“schen Bevolkerung aufgerufen hatte. Der baden-wiirttembergische Verfas-
sungsschutz, der __als dem‘okratiefeindlich eihstuﬁ, zitierte in seinem'

lahresbericht 2000 aus diesem Aufruf.

Um den Umgang mit Waffen legal und unauffallig zu erlerhen, sollen Mitglieder,
wenn moglich, einem Schutzenverein beitreten®, hiel® es. Fortgeschrittenen
wird geraten, Vereinen beizutreten, ,die den Umgang'mit Waffen, zum Beispiel

Schwert und Messer, vermitteln®.
Dem tritt die Gegendarstellung entgegen.

Das Landgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen \/erfﬁgung ZU-

riickgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung des Verfligungsklagers.

In der mundlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Verngungsbeklagtei‘

neues Material zum Verhaltnis des Verfiigungsklagers als Dachverband zum

Ortsverein | crgelegt.

Auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils wird ergénzend Bezug genom-

“men. Von einer weiteren Darstellung des Tatbestands wird gemal § 543 Abs. 1

ZPO abgesehen.
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- Entscheidungsgriinde:

Dieses Urteil enthalt eine kurze Zusammenfassung der Erwagungen, auf denen
die Entscheidung in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (§ 313 Abs. 3
ZPO). Die Kurze der Darstellung erklart sich auch daraus, daf der Streit im

- Termin zur mundllchen Verhandlung sachlich und rechtlich elngehend erortert

Die zulassige Berufung hat teilweise Erfolg.

1. Die Voraussetzungen des.Art. 10 BayPrG liegen fiir die ersten drei Punkte

der Gegendarstellung vor.

a) insbesohdere fehit nicht etwa das berechtigte Interesse, well die ErwideQ
rungen offensichtlich unwahr waren. Die Verfassungsschutz-berichte sind
keine &ffentlichen Urkunden im Sinn von § 415 ZPO. Beweis Uber die
Wahrheit von Erstmitteilung oder Erwiderung wird im Gegendarstellungs-
rechtsstreit nicht erhoben. Dies berechtigt zwar nicht daZu, mit der Ge-
gendarstellung auf eine wahre Erstmitteilung unwahr zu entgegnen. Die
Unwahrheit der Entgegnung steht vorliegend aber auf Grund der Verfas-
sungsschutzberichte nicht in einem Ausmaf fest, dass dieé vorliegend zu
beriicksichtigen ware (vgl. dazu‘Seitz/SChmidf/Schoener, Der Gegehdar—

stellungsanspruch, 3. Aufl., Rn. 254 ff. — Offensichtliche Unwahrheit der

Gegendarstellung).

b) Dem ‘Anspruch steht auch nicht entgegen, dass ein Mitglied des Ortsver-
eins — einen Link auf eine Internetseite gesetzt hat, auf welcher
die AuBerungen enthalten smd auf die sich -stutzt Der Senat be-
jaht hier zwar eine Haﬁung des Homepagebetreibers flr diesen Link, ohne
dass es auf die Auslegung von § 5 TDG/§ 5 MDStV (oder jetzt: §§ 8 ff.
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TDG) ankéme (vgl. zur Linkhaftung z.B. OLG Schleswig, MMR 2001, 401
— Swabedoo (mit ausfihrlicher Anmerkung von Schiitz/Attendorn);
OLG Hamburg, AfP 2001, 316 = MMR .2001, 533 — Frame-Linkingl und
OLG Braunschweig,.MMR 2001, 608 — FTP-Explorer und aus der Literatur
etwa Hderen, Internetrecht (Internetskriptum) § 9; Sieber in Teil 19 |
Rn. 268 und Spindler in Teil 29 des‘ Handbuchs Multimedia-Recht; Soeh-
ring, Presserécht, 3. Aufl.,, Rn. 28.17-28.17c; Waldenberger/HQB, CAfP |
2000, 237/243 f.). Der Linksetzer geht bewusst das Risiko ein, dass die
VerWeisungsseite spater geéndert wird; jedem Internetnutzer ist das Pro-
blem spaterer Anderungeh der Seite, auf welche verwiesen wird, bekannt.
Dér Linksetzer Ubernimmt mit seiner Verweisung eine Art ,Internet-
Verkehrssicherungspflicht”. Diese Frage kénnte aber auch offen bleiben.
Der Durchschnittsléser versteht die Erstmitteilung dahin, dass der Verfiu-
gungsklager selbst oder jedenfalls maﬁgebliche Kreise des Verngungs~
klagers zum Waffenkauf samt den genan.':‘.ten Einzelhei |
haben. Davon kann nach dem Aktenstand keine Rede sein. Es handelt
sich vielmehr um die AuRerung des Mitglieds eines Ortsvereins. Nach dem
vorgelegten Urteil des LG Hamb'urg gibt es allein in Baden-Wiirttemberg
Gber 60 Crtsvereine der= Nach unbestrittener Benauptung des Ver-
fligungskiagers hat der Orisverein — etwa 1150 l'viitgiieder. Der
Verflugungsklager gliedert sich in Deutschland .in 15 Regionalverbande.
Bei einer solchen Konstruktion ist das einzeine Mitglied eines Ortsvereins-
so unbedeutend, dass sein Vérhalten nicht dahin erweiternd dargestellt
werden kann, der Verngungskléger'als Dachverband habe sich so geau-

Rert,

Es is{ auch nicht davon auszugehen, dass Herr - beim Setzen des
Links Vorstandsmitglied des Ortsvereins —war und sich hieraus
eine Verantwortlichkeit des Verfligungsklagers ergibt. Zwar sind Unterla-
gen daflr vorgelegt worden, dass Herr -(spétestens) seit 29.3.2001

Mitglied des Vorstands des Ortsvereins geworden ist. Das folgt aus dem
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Auszug aus dem Vereinsregister des Ortsvereins. Dass er es aber auch
bei Setzen des Links oder auch nur bei Einstellen des Aufrufs auf der
Verweisungsseite des Links gewesen ware, ist nicht glaubhaft gemacht.
Weilb es um die Zurechnung des Links zum Verfugungsklager geht, entge-
gen der Ausgangslage, wie sie oben dargestellt ist, trégt die Glaubhaftma-

chungslast insoweit die Verfigungsbeklagte.

Abgesehen davon ware der Link dem Verfligungsklager auch dann nicht
ohne weitere Anhaltspunkte zuzurechnen, wenn Herr -in einem
mafigeblichen Zeitpunkt schon Mitglied desAV.orstands der Ortsvereins
—gewesen ware. Der Durchschnittsleser versteht die Formulie-
rung in der Erstmitteilung nicht dahin, dass es-sich um eine EinzelauRe-
rung in einem Ortsverein des Verfugungsklagers gehandelt hat. Daran an-
dert auch nichts, dass der Vorstand des Ortsvereins vom Vorstand des
Verfligungsklagers ernannt wird (so das Protokoll zur Satzungsanderung
vom 16.2.1997; vorgelegt in der Senatssitzung). Zu einer anderen An-
" nahme sind zum einen die zeitlichen Ablaufe zwischen Setzen des Links,
Anderung der Verweisungsseite und Ernennung des Herrn -véllig
unklar. Und zum anderen ware — bei einer Ernennung des Herrn =
zum Sekretdr erst nach verantwortlichem Setzen des Links
unklar, ob dem Vorstand des Verflgungsklagers bei der Ernennung des
Herrn - zum Sektretar des Ortsvereins der Sachverhalt (Verweisung
durch Link auf die Seite gogaz.de — Wie kann ich fur den Jihad trainieren)
bekannt gewesen ist. Dabei ist ohne Bedeutung, ob es sich bei der Sekite,
auf welcher der Link gesetzt wurde, um eine Homepage} der Herrn _
oder eine solche des Ortsvereins handelte. Auch das Setzen des Links auf
der Homepage des Ortsvereins mit dem Link auf die Homepage von go-
qaz.de mit dem Aufruf, der Gegenstand des -Berichts ist, berech-
tigt nicht zur Mitteilung dahin, der Verflgungsklager als Dachverband fur

Deutschland habe einen solchen Aufruf getan. Damit bestehen keine Ein-

wendungen gegen die Formulierung der Entgegnungen.
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Es sind auch nicht die AuRerungen in der Erstmitteilung unrichtig wieder-
gegeben. Der Durchschnittsleser muss davon ausgehen, dass-die
Aullerungen zu dem Aufruf als eigene darstellt. Das ergibt sich aus der
Bildunterschrift zur JKnarre®, aué der Uberschrift zZum Aﬁikel und auch aus
dem Text selbst. Dann aber missen die Behauptu'ngen nicht durchgangig
als Zitate aus Verfassungsschutzberichten 'dargeste[lt werden. Die Quelle

kann, muss aber nicht mitgeteilt werden.

' Unzulassig ist die Gegendarstellung zum vierten Punkt. Es ist nicht einmal ‘
behauptet, dass der baden-wiirttembergische Verfassungsschutz diese
Einstufung mit diesen Worten vorgenommen hatte. Vorgelegt sind AuRe-
rungen des Verfassungsschutzes, aus denen der Schluss auf eine Ein‘— :
ordnung als ,,demd‘kratiefeindlich“ gezogen wérden konnte. Ein solcher
Schlusé ist aber, jedenfalls hier (vgl. Seitz/Schmidt/Schoener, a.a.0.,

Rn. 398 ff.) als Meinungsaullerung einzustufen.

Die Unzuléssigkeit dieses Punkfs macht allerdings hier nicht nach dem
Grundsatz ,Ganz oder gamiéht“ die Gegendarstellung insg‘esamt unzulés-
- sig. Es liegt eine Erklarung des Verfligungs
selbst mit einer Streichung dieses Punkts (durch das Gericht) einverstan-
den ist. Deshalb kann der Senat den Antrag zu diesem Punkt, der als
selbstandiger Punkt anzusehen ist, abweisen (Senat, AfP 1998, 523 =
NJW-RR 1998, 1632 — Tierschutzliga; vgl. Seitz/Schmidt/Schoener,
a.a.0., Rn. 739). Die Erméachtigung, vorgelegt in 1. Instanz, gilt-auch fur

. deh Senat; sie ist nicht etwa auf die 1. Instanz beschrankt.
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3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 92, 97 Abs. 1 ZPO.

Ein Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit ertibrigt sich, weil das Ur-
teil kraft Gesetzes vollstreckbar ist. Uber eine Zulassung der Revision ist
nicht zu entscheiden, weil es sich um ein Urteil im Verngungéverfahren
handelt (§ 542 Abs. 2 n.F., § 545 Abs. 2 a.F. ZPO).

Vorsitzender Richter ~ Richter am Oberlandesgericht
am Oberlandesgericht
ist wegen Urlaubs verhindert

.zu unterschreiben.

Richter am Oberlandesgericht
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